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INTERREG V-A Italien-Österreich 

Personalkosten – erforderliche Unterlagen für die Abrechnung: 

1.  bei 100 %-Beschäftigung im Projekt: 

a) bei Neueinstellung schriftliche Dokumentation der Auswahl samt Ausschreibung (z.B. 

Inserat o.ä. falls vorhanden) 

b) Beschäftigungsdokument (Dienstvertrag) mit Angabe der Tätigkeit 

(Arbeitsplatzbeschreibung) sowie Projektbezug (KP Interreg V-A Italien-Österreich, 

ITATXXXX u. Akronym) 

c) bei einem bereits bestehenden Arbeitsverhältnis eine Änderung / Ergänzung / Anhang 

zum jeweiligen Beschäftigungsdokument / Dienstzuweisung, in welcher die folgenden 

Punkte enthalten sind: 

 Beginn und Ende der Tätigkeit im Projekt 

 die Tätigkeit im Projekt 

 Erklärung der Zusätzlichkeit der Tätigkeit im Projekt 

 der Projektbezug (KP Interreg V-A Italien-Österreich, ITATXXXX u. Akronym) 

 bei öffentlichen Projektträgern zusätzlich:  

bei bestehendem Personal ist der Nachweis zu erbringen, dass bisherige Aufgaben 

auf neues Personal übergegangen sind (Freistellung); dieser Nachweis erfolgt durch 

Verweis im Dienstvertrag (bzw. Anhang dazu) oder einer entsprechende 

Dienstzuweisung.  

d) Zusammenfassende Beschreibung der durchgeführten projektspezifischen Tätigkeiten im 

Projekt für den jeweiligen Abrechnungszeitraum (Tätigkeitsbericht) in Anlehnung an die 

WP; dieser Tätigkeitsbericht muss 2-fach unterfertigt (Vorgesetzter / Projektleiter und 

Dienstnehmer) sein 

e) Lohnkonto 

f) Nachweis der Zahlung des Nettogehalts (Kontoauszug) 

g) Nachweis der Zahlung der Lohnnebenkosten (SV, FA usw.) (Kontoauszug) 

Da der Überweisung der Lohnnebenkosten als Gesamtbetrag für die angestellten 

Mitarbeiter passiert, muss – um die Zahlung für den entsprechenden Projektmitarbeiter 

nachweisen zu können – ein Lohnjournal mit der Auflistung der Einzelbeträge (LSt, SV 

usw.) pro Mitarbeiter vorgelegt werden (siehe Beispiele in der Anlage). Die Namen der 

nicht relevanten Mitarbeiter können geschwärzt werden. Es ist auch möglich, eine 

Stichprobe (Nachweis für 1 Monat) der FLC vorzulegen. Dies ist aber nur nach vorheriger 

Rücksprache mit der FLC möglich. 
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2. bei flexibler Beschäftigung (stundenweise Beschäftigung) im Projekt: 

a) bei Neueinstellung schriftliche Dokumentation der Auswahl samt Ausschreibung (z.B. 

Inserat o.ä. falls vorhanden) 

b) Beschäftigungsdokument (Dienstvertrag) 

c) Änderung / Ergänzung / Anhang zum jeweiligen Beschäftigungsdokument / 

Dienstzuweisung, in der die folgenden Punkte enthalten sind: 

 Beginn und Ende der Tätigkeit im Projekt 

 die Tätigkeit im Projekt 

 Erklärung der Zusätzlichkeit der Tätigkeit im Projekt 

 der Projektbezug (KP Interreg V-A I-Ö, ITATXXXX u. Akronym) 

 bei öffentlichen Projektträgern zusätzlich:  

bei bestehendem Personal ist der Nachweis zu erbringen, dass bisherige Aufgaben auf 

neues Personal übergegangen sind (Freistellung); dieser Nachweis erfolgt durch Verweis 

im Dienstvertrag (bzw. Anhang dazu) oder einer entsprechenden Dienstzuweisung.  

d) Formular Stundensatzberechnung https://www.tirol.gv.at/tirol-europa/eu-

regionalfoerderung-tirol/projektabrechnung-interreg-v-a-italien-oesterreich-2014-2020/  

e) Stundenliste (Zeitaufzeichnung) mit folgenden Angaben: 

 Mitarbeiter 

 Monat 

 der für das Projekt gearbeitete Tag mit den entsprechenden Stunden  

 eine Beschreibung der erbrachten Leistungen (diese darf nicht zu kurz sein – sie 

muss die für das genehmigte Projekt spezifisch geleistete Tätigkeit wiedergeben 

und sich auf den Fortschrittsbericht beziehen) 

 Angabe der Stunden, die evtl. für andere finanzierte Projekte gearbeitet werden 

 Angabe der Stunden der „normalen“ Tätigkeiten der Anstellung 

 die Stundenliste muss somit 100 % der Arbeitszeit des Mitarbeiters 

aufweisen 

 2-fach unterfertigte Stundenliste (durch Vorgesetzten / Projektleiter und Mitarbeiter) 

 Stundenlisten-Formular unter https://www.tirol.gv.at/tirol-europa/eu-

regionalfoerderung-tirol/projektabrechnung-interreg-v-a-italien-oesterreich-2014-

2020/ (Formular erfüllt die Mindestanforderungen – falls eigene Stundenlisten 

vorliegen bzw. verwendet werden, welche mindestens diese Inhalte aufweisen, 

können auch die eigenen verwendet werden) 

f) Lohnkonto (mind. 12 Monate für die Berechnung erforderlich) 

g) Nachweis der Zahlung des Nettogehalts (Kontoauszug) 
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h) Nachweis der Zahlung der Lohnnebenkosten (SV, FA usw.) (Kontoauszug) 

Da die Überweisung der Lohnnebenkosten als Gesamtbetrag für die angestellten 

Mitarbeiter passiert, muss – um die Zahlung für den entsprechenden Mitarbeiter 

nachzuweisen – ein Lohnjournal mit der Auflistung der Einzelbeträge (LSt, SV usw.) pro 

Mitarbeiter vorgelegt werden (siehe Beispiele in der Anlage). Die Namen der nicht 

relevanten Mitarbeiter können geschwärzt werden. Es ist auch möglich, eine Stichprobe 

(Nachweis für 1 Monat) der FLC vorzulegen. Dies ist aber nur nach vorheriger 

Rücksprache mit der FLC möglich. 

 








